
Nr. 271 Allgemeines Rundschreiben 

Straßenbau Nr. 46/1992 

Sachgebiet 09.1: Verfahrens- 
richtlinien 

Bonn, den 30. Novernber 1992 

StB 18/38.72.00/36 Va 92 

Oberste Straßenbaubehörden 

der Länder 

Gesellschaft für Nebenbetriebe 

der Bundesautobahnen mbH 

Postfach 1646 

5300 Bonn 1 

nachrichtlich: 

Bundesrechnungshof 

Bundesanstait für Straßenwesen 

DEGES 

Tankstellen an Bundesautobahnen; 

—- Beliefererfarben, -namen und -zeichen 

Meine Schreiben vom 5. 1. 1967, StB 8- Bs - 4299 Vms 

66, und vom 9. 6. 1969, StB 8- Bs- 4031 St 69 

Mit vorbezeichneten Schreiben habe ich Technische 

Bestimmungen für Hinweisschilder auf Kraftstoffirmen 

bei den Tankstellen an den Bundesautobahnen einge- 

führt. Danach war bisher im Grundsatz nur ein Hin- 

weisschild mit dem Kraftstoffmarkenzeichen auf der 

Trenninsel möglich. Im Einvernehmen mit Ihnen und 
der Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesauto- 

bahnen mbH (GfN), Bonn, bin ich vor dem Hintergrund 
der Teilprivatisierung der GfN damit einverstanden, Be- 
liefererfarben, -namen und -zeichen an Autobahntank- 

stellen zukünftig bei allen Neu- und Umbaumaßnah- 
men in folgendem Rahmen zuzulassen: 

Belietererfarben ohne Belieferernamen oder -zeichen: 

1) Sofern die Gestaltung des Tankstellendaches es zu- 
läßt, hinterteuchtete Attikaverkleidung oder Farb- 
anstrich der Attika, jedoch ohne weitere Schriftzüge 
und Kreditkartenhinweise 

2) Farbanstrich der Tankdachstützen 

3) Farbgebung der Preisanzeige mit Kreditkartenhin- 
weisen. Standort, Abmessungen und Konstruktion, 
Reihenfolge der Sortenangaben (neutral), Buchsta- 

ben- und Zifferngröße werden von der GfN festge- 
legt 

Beliefererfarben mit Belieferernamen oder -zeichen: 

4) Beleuchtungskörper über den Tanksäulen/-inseln 

5) Tanksäulen 

6) Fahnen: max. 3 Stück, Festlegung der Standorte in 

Abstimmung mit der jeweiligen Straßenbauverwal- 
tung und der GfN 

Maste, Scheiben, Tafeln oder ähnliches mit Belieferer- 
farben, Beliefererzeichen oder -namen sind nicht zuge- 
lassen. Preisanzeigen an der Strecke sind nach wie vor 
nicht zugelassen. 

Das Shopband (orangefarbenes horizontales Band an 

den Shopfenstern) kann bei Anbringen der Belieferer- 
farben entfernt werden, bei Neubauten bitte ich, künf- 
tig kein Shopband mehr vorzusehen. 

Die Bauausführung ist mit der zuständigen Straßen- 

bauverwaltung und der GfN abzustimmen. Einzelheiten 
zur Kostenabgrenzung im allgemeinen und zur Kosten- 

übernahme beim Wechsel der Liefergesellschaft wer- 
den von der GfN festgelegt. 
Die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gemäß 8& 4 
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) ist sicherzustellen, 

Der Bundesminister für Verkehr 

Im Auftrag 

Jungblut 
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